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WASSERSPORTVERBAND ST.GALLEN 

 

Richtlinie Verwendung Verbandsbeitrag1 
 
 

1 Ausgangslage  

Die Interessengemeinschaft (IG) Sport SG führt im Jahr 2026 ein neues Berechnungsmodell zur 
Ermittlung der jährlichen Beiträge an die Mitgliederverbände der IG Sport SG ein. Bei der Berech-
nung der Beiträge werden folgende Grunddaten verwendet: 
 
­ Grundbeitrag: Verbandsgrösse (Anzahl Vereine, Anzahl Mitglieder unter 20 Jahren, Anzahl 

Mitglieder über 20 Jahren) 
­ Variabler Teil: Beitrag Leistungssport (Anzahl Swiss Olympic Talent Cards) 
­ Kostenschlüssel Sportart 
­ Beitrag Sport-verein-t 
­ Status Verband 
 
Die Bereiche Jugend-/Nachwuchsförderung sowie Leistungssport werden am stärksten gewich-
tet. Die Verbände müssen nachweisen können, dass die Gelder aus dem Sportfonds SG inner-
halb des Verbandes für die Förderung des Jugend-, Breiten- und Leistungssport verwendet wer-
den. 
 
Die Details sind in den Richtlinien für Beiträge aus dem Sportfonds des Kantons St.Gallen «Ver-
bandsbeiträge für Mitgliederbände der IG Sport SG» festgehalten.  
siehe: Richtlinien Verbandsbeiträge 2026 
 
Die direkte Talentförderung gemäss den Richtlinien «Sporttalente-in-Ausbildung-2026» besteht 
weiterhin. 
 
 

2 Umsetzung im WSVSG 

Der WSVSG führt derzeit und auch in Zukunft keine Kurse zur Förderung des Jugend-, Breiten- 
und Leistungssport durch. Aus diesem Grund und aufgrund der Vorgaben der IG Sport SG wer-
den die Gelder an die Mitgliedsvereine für die zweckgebundene Verwendung in diesen drei Be-
reichen verteilt. Die sportartspezifischen nationalen Wassersportverbände sind federführend bei 
den Vorgaben in den Bereichen Nachwuchs- und Leistungssport.  
 
Die neuen Gelder werden den Vereinen für die Belange Nachwuchsförderung (40%) sowie Leis-
tungssport (30%) zur Verfügung gestellt. 
 
Der Wassersport steht mittelfristig vor grösseren finanziellen Herausforderungen wie z.B. weiter 
steigende Wassernutzungsgebühren und zusätzliche Kosten bei Veranstaltungen/Regattas mit 
immatrikulationspflichtigen Wasserfahrzeugen aufgrund der im Jahr 2025 eingeführten Schiffs-
reinigungs- und Registrierungspflicht (Quagamuschel) in den Gewässern. Mit einem Anteil von 
20% aufgrund der Mitgliederzahlen Ü20 sollen die Vereine dazu eine Unterstützung erhalten. 
 
Der WSVSG selbst, will mit einem 10%-Anteil seine steigenden jährlichen Aufgaben finanzieren 
und mittelfristig z.B. die Öffentlichkeitsarbeit ausbauen. 
 

 
1 An der DV 2026 genehmigte Fassung 

https://igsportsg.ch/wp-content/uploads/2025/12/Richtlinien-Verbandsbeitraege-2026.pdf
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Berechnungsmodell für die Beiträge an die Vereine im WSVSG 

Jährlicher Beitrag der IG Sport (+/-) 
an den WSVSG  
(Basis Zahlen 1.1.2025; Mitglieder mit 
Wohnsitz im Kanton SG) 

2025 2026 2027 2028 

  500.00 6'000.00 12'000.00 18'000.00 

      
      

Verwendung im 
WSVSG 

Intern WSVSG Grundbeitrag 
Vereine (Ü20) 

Nachwuchs 
(U20) 

Leistungssport 
(Olympic Cards) 

Leistungs- 
zentrum 

 10% 20% 40% 15% 15% 

      

2026 600.00 1'200.00 2'400.00 900.00 900.00 

2027 1'200.00 2'400.00 4'800.00 1'800.00 1'800.00 

2028 1'800.00 3'600.00 7'200.00 2'700.00 2'700.00 

2029 ff Zahlen können je nach der Grösse des WSVSG und  
der Mitgliederstruktur in den Vereinen nach oben oder unten variieren. 

 

 
Berechnungsmodell für die Aufteilung auf die einzelnen Mitgliedsvereine 

Für den Antrag des WSVSG an die IG Sport SG für den Beitrag im laufenden Jahr müssen die 
Vereine folgende Zahlen dem WSVSG liefern: 
 
­ Anzahl der Mitglieder (differenziert nach U20 und Ü20 differenziert nach Wohnort im Kanton 

SG bzw. andere Kantone/Ausland) 
­ Anzahl Mitglieder mit Swiss Olympic Card differenziert nach den 6 verschiedenen Card Ty-

pen. Der WSVSG liefert den Vereinen im Juni die Liste, die zu überprüfen ist. 
 
Jeder Verein erhält im ersten Jahr einen minimalen (Grund-) Beitrag von Fr. 100.00. Es wird an-
gestrebt, dass der minimale Grundbeitrag bis im Jahr 2028 auf Fr. 200.00 erhöht werden kann. 
 
Provisorische Zahlen 2026 siehe Tabelle im Anhang. 
 
 

3 Zeitplan Meldungen und Geldfluss 

Aktivitäten Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

Verband             
Delegiertenversammlung (DV)             

Rechnungen Mitgliederbeitrag 2             

Einfordern Mitgliederzahlen             

Antrag Verbandsbeitrag an IG             

Berechnen Beiträge an Vereine             

Auszahlung an Vereine             

Newsletter an Vereine             

             

Vereine             

Teilnahme an DV             

Zahlung Mitgliederbeitrag             

Meldung Mitgliederzahlen             

Meldung der Inhaber mit Swiss 
Olympic Card 

            

Meldungen Ehrungen Leistungs-
sportler und verdiente Funktionäre 

            

Gesuche an die IG Sport SG             

 

 
2 Mitgliederbeitrag wird voraussichtlich bei der Auszahlung an die Vereine in Abzug gebracht 
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4 Ausblick 

Im Jahr 2028 wird erstmals der gesamte Betrag von +/- Fr 18'000 dem WSVSG zur Verfügung 
stehen. Dieser Betrag kann durch uns (Verband und Vereine) beeinflusst werden. Je nach Ent-
wicklung der Beiträge von Swisslos an die Kantone und damit an den SportFonds St.Gallen sind 
stets Unsicherheiten vorhanden.  
 
Der Beitrag an die Vereine kann erhöht werden, wenn  
 
a. der Verband grösser wird (mehr Mitgliedsvereine), 
b. die Vereine wachsen (mehr Mitglieder), 
c. die Vereine die Aktivitäten für den Nachwuchs ausbauen und mehr Junioren haben, 
d. die Vereine den Leistungssport mit eigenen Sportlerinnen und Sportler mit Swiss Olympic 

Card fördern. 
 
Die Vereine haben es in der Hand, mit der Umsetzung der Vorgaben aus den obigen Positionen 
b-d den jährlichen WSVSG Betrag an die Vereine positiv zu beeinflussen. 
 
 
 
Anhang: 
Provisorische Zahlen Beiträge 2026 an die Vereine 
 
 
 
 
Rorschach, 12. März 2026/WSVSG 
 

  



  

Anhang: Berechnungsmodell Beiträge an die Vereine für das Jahr 2026 (Basis Zahlen der Vereine im Jahr 2025) 

 
 

 
 


